
Gesetz über die Geheime Staatspolizei vom 10. Februar 1936 

 

 
Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

§ 1. 

(1) Die Geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, alle staatsgefährlichen Bestrebungen im 

gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu sam- 

meln und auszuwerten, die Staatsregierung zu unterrichten und  die übrigen Behörden über 

für sie wichtige Feststellungen auf dem laufenden zu halten und mit Anregungen zu versehen. 

Welche Geschäfte im einzelnen auf die Geheime Staatspolizei übergehen, bestimmt der Chef 

der Geheimen Staatspolizei im Einvernehmen mit dem Minister des Innern. 

(2) Die Zuständigkeit der Organe der ordentlichen Rechtspflege bleibt unberührt. 

 

§ 2. 

(1) Chef der Geheimen Staatspolizei ist der Ministerpräsident. 

(2) Für ihn führt der von ihm ernannte Stellvertretende Chef der Geheimen Staatspolizei die 

Dienstgeschäfte. 

 

§ 3. 

(1) Oberste Landesbehörde der Geheimen Staatspolizei ist das Geheime Staatspolizeiamt.  

Es hat zugleich die Befugnisse einer Landespolizeibehörde. 

(2) Das Geheime Staatspolizeiamt hat seinen Sitz in Berlin.   

 

§ 4. 

Die Aufgaben der Geheimen Staatspolizei werden in der Mittelinstanz von 

Staatspolizeistellen für die einzelnen Landespolizeibezirke wahrgenommen. Die Aufgaben 

der Geheimen Staatspolizei an der Grenze obliegen besonderen Grenzkommissariaten. Im 

übrigen werden die Aufgaben der Geheimen Staatspolizei von den Kreis- und 

Ortspolizeibehörden als Hilfsorganen der Staatspolizeistellen durchgeführt. 

 

§ 5. 

Die Staatspolizeistellen sind gleichzeitig den zuständigen Regierungspräsidenten unterstellt, 

haben den Weisungen derselben zu entsprechen und sie in allen politisch-polizeilichen 

Angelegenheiten zu unterrichten. Die Leiter der Staatspolizeistellen sind zugleich die 

politischen Sachbearbeiter der Regierungspräsidenten. 

 

§ 6. 

Die Ernennung und Entlassung der Beamten der Geheimen Staatspolizei erfolgt im Rahmen 

der allgemeinen reichsgesetzlichen Bestimmungen über Ernennung und Entlassung von 

Landesbeamten durch den Chef der Geheimen Staatspolizei im Einvernehmen mit dem 

Minister des Innern.  

 

§ 7. 

Verfügungen und Angelegenheiten der Geheimen Staatspolizei unterliegen nicht der 

Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte. 

 

 

 

 

 



§ 8. 

Ausführungsvorschriften zu diesem Gesetz erläßt der Chef der Geheimen Staatspolizei im 

Einvernehmen mit dem Minister des Innern. 

 

§ 9. 

Das Gesetz über die Errichtung eines Geheimen Staatspolizeiamts vom 26. April 1933 

(Gesetzsamml. S. 122), das Gesetz über die Geheime Staatspolizei vom 30. November 1933 

(Gesetzsamml. S. 413) und die §§ 1 bis 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 

über die Geheime Staatspolizei vom 8. März 1934 (Gesetzsamml. S. 143) werden 

aufgehoben. 

 

§ 10. 

Dieses Gesetzt tritt mit dem auf den Tag der Verkündung folgenden Tage in Kraft. 

 

 

Berlin, den 10. Februar 1936. 

 

Das Preußische Staatsministerium. 

 

Göring    Frick 

 

 

Im Namen des Reichs verkünde ich für den Führer und Reichskanzler das vorstehende 

Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung erteilt hat. 

 

Berlin, den 10. Februar 1936. 

 

Der Preußische Ministerpräsident. 

Göring. 

   

 


